
 
 

 

 
 

Große Kreisstadt Bad Waldsee 
Landkreis Ravensburg 

 

Amtliche Bekanntmachung 
 

Bekanntmachung zur Veröffentlichung im Internet sowie zur öffentlichen Auslegung zum 
Bebauungsplan (MW 8) "Feuerwehrgerätehaus Michelwinnaden" und die örtlichen Bauvor-
schriften hierzu, Gemarkung Michelwinnaden  
 
Der Ausschuss für Umwelt, Technik und Nachhaltigkeit der Großen Kreisstadt Bad Waldsee hat in 

seiner öffentlichen Sitzung am 23.03.2026 den Entwurf zum Bebauungsplan (MW 8) "Feuerwehrge-

rätehaus Michelwinnaden" mit Begründung in der Fassung vom 09.01.2026 gebilligt und für die Ver-

öffentlichung im Internet gem. § 3 Abs. 2 BauGB bestimmt. 

Das Plangebiet befindet sich im Westen des Ortsteiles Michelwinnaden, nördlich einer Sportplatz-

fläche des SC Michelwinnaden 1977 e.V. Es umfasst dabei die südöstliche Fläche des Grundstückes 

mit der Flst.-Nr. 456 (Teilfläche), Gemarkung Michelwinnaden. Der räumliche Geltungsbereich ist im 

abgebildeten Lageplan dargestellt. 

Dem durch die vorliegende Planung verursachten Eingriff wird eine Ausgleichsfläche außerhalb des 

Geltungsbereiches dieser Planung zugeordnet. Diese Ausgleichsfläche befindet sich im westlichen 

Bereich des Grundstückes mit der Flst.-Nr. 456 (Teilfläche) der Gemarkung Michelwinnaden, west-

lich angrenzend an den Geltungsbereich. Es wird darauf hingewiesen, dass sich der konkrete Zu-

schnitt der Fläche(n) im Laufe des Verfahrens noch ändern kann.  

Der Entwurf mit Begründung in der Fassung vom 09.01.2026 und die nach Einschätzung der Stadt 

wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen werden in der Zeit vom 

31.03.2026 bis 30.04.2026 im Internet unter der Internetadresse 

https://www.bad-waldsee.de/buerger/de/rathaus-service/aktuelles-bekanntmachungen/oeffentliche-

bekanntmachungen 

der Großen Kreisstadt Bad Waldsee veröffentlicht. 

Zusätzlich als andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit liegen der Entwurf mit Begründung 

in der Fassung vom 09.01.2026 und die nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, bereits vorlie-

genden umweltbezogenen Stellungnahmen in der Zeit vom 31.03.2026 bis 30.04.2026 im Fachbe-

reich Bauen, Stadtentwicklung, Abteilung Stadtplanung der Großen Kreisstadt Bad Waldsee (Haupt-

straße 29, 88339 Bad Waldsee, 1. Stock, Flurbereich Baurecht) während der allgemeinen Öffnungs-

zeiten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus (Hinweis: Die allgemeinen Öffnungszeiten sind in der 

Regel von Montag bis Donnerstag von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Montag von 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr 

und Freitag von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr. Beachten Sie bitte, dass das Rathaus während gesetzlicher 

Feiertage geschlossen ist.) 

Ergänzend zur Veröffentlichung im Internet und zur öffentlichen Auslegung kann der Entwurf mit 

Begründung in der Fassung vom 09.01.2026 und die nach Einschätzung der Stadt wesentlichen, 

bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen unter folgender Adresse im Internet einge-

sehen werden: 

https://www.bad-waldsee.de/buerger/de/rathaus-service/aktuelles-bekanntmachungen/oeffentliche-

bekanntmachungen 

Im Rahmen des Verfahrens zur Aufstellung wird eine Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB durch-

geführt. Im Rahmen der Begründung zum Entwurf wird ein Umweltbericht gem. § 2a Nr. 2 BauGB 

dargelegt.  
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Eine Umweltverträglichkeits-Prüfung im Sinne des Gesetzes zur Umweltverträglichkeitsprüfung 

(UVPG) ist nicht erforderlich. 

Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und werden mit ausgelegt: 

− Umweltbericht in der Fassung vom 09.01.2026 (Ausführungen zu den Themen: Beschreibung 

der Ziele des Umweltschutzes aus anderen Planungen, die sich auf den Planbereich beziehen 

(Regionalplan; Flächennutzungsplan; Natura 2000-Gebiete; weitere Schutzgebiete/Biotope, Bi-

otopverbund); Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen auf der Grundlage der 

Umweltprüfung; darin die Bestandsaufnahme sowie Prognose über die Entwicklung des Umwelt-

zustandes bei Nicht-Durchführung bzw. Durchführung der Planung und deren Umweltauswirkun-

gen auf die Schutzgüter Arten und Lebensräume; Biologische Vielfalt; Boden, Geologie und Flä-

che; Wasser; Klima/Luft, Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität; Landschaftsbild; Mensch und 

Kulturgüter sowie eine Beschreibung der Wechselwirkungen zwischen den zuvor genannten 

Schutzgütern. Bewertung bei Durchführung der Planung von Wasserwirtschaft; Emissionen von 

Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von 

Belästigungen; Abfälle und ihre Beseitigung und Verwertung; eingesetzte Techniken und Stoffe; 

menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt; Erneuerbare Energien. Beschrei-

bung der Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der Auswirkungen/Ab-

arbeitung der Eingriffsregelung. Beschreibung anderweitiger Planungsmöglichkeiten und der er-

heblichen nachteiligen Auswirkungen, die auf Grund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungs-

plan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind. Beschrei-

bung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswirkungen auf die Um-

welt bei Durchführung der Planung. 

− Stellungnahmen im Rahmen der frühzeitigen, schriftlichen Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 

BauGB im Oktober 2025 mit umweltbezogenen Stellungnahmen des Regierungspräsidiums 

Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Württemberg (zu den The-

menfeldern geologische und bodenkundliche Grundlagen, angewandte Geologie, Landesberg-

direktion sowie allgemeinen Hinweisen), des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungs-

präsidium Stuttgart, Esslingen a. Neckar (zu den Belangen der Bau- und Kunstdenkmalpflege 

ohne Anregungen oder Bedenken), des Regierungspräsidiums Tübingen (ohne Anregungen), 

des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg (ohne Anregungen) und des 

Landratsamtes Ravensburg mit den Sachgebieten Forst (zum Ausschluss einer direkten oder 

indirekten Betroffenheit von Wald), Grundwasser (mit Verweis auf die Erläuterungen und Hin-

weise für die Bauleitplanung des Landrastamtes Ravensburg), Naturschutz (zu den Belangen 

des Artenschutzes mit der notwendigen Durchführung einer artenschutzfachlichen Prüfung, der 

Beeinträchtigung durch Licht- und Lärmemissionen, der bestehenden Ökokonto-Maßnahme und 

der Vermeidung von Vogelschlag, zu Schutzgebieten und dem Ausschluss der Beeinträchtigung 

der geschützten Biotope und Vermeidung der Veränderung von Wasserständen in den Biotopen, 

zur Umweltprüfung und dem Erfordernis der Durchführung einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanzie-

rung und der Lage des Vorhabens in einem Vorranggebiet für Neuntöter) und Abwasser (zur 

näheren Erläuterung der Ausgestaltung der Entwässerung). 

− Artenschutzrechtlicher Kurzbericht der Sieber Consult GmbH vom 09.01.2026 (zum Vorkommen 

geschützter Tierarten innerhalb des Plangebietes und zu notwendigen artenschutzrechtlichen 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen) 

Stellungnahmen können während der Dauer der Veröffentlichungsfrist abgegeben werden. Stellung-

nahmen sollen elektronisch übermittelt werden (stadtplanung@bad-waldsee.de), können bei Bedarf 

aber auch auf anderem Weg abgegeben werden. Stellungnahmen, die nicht rechtzeitig abgegeben 

worden sind, können gem. § 3 Abs. 2 BauGB bzw. § 4a Abs. 5 BauGB bei der Beschlussfassung 

über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben.  

Parallel mit der Veröffentlichung findet die Einholung der Stellungnahmen der Behörden und sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB auf Grund von § 4a Abs. 2 BauGB statt.  



 

Datenschutz: Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der Grundlage der Art.  6 

Abs.  1 Buchst. e (DSGVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem DSGBW. Sofern Sie Ihre Stellungnahme 

ohne Absenderangaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis der Prüfung. 

 

 
 
Bad Waldsee, den 26.03.2026      Henne 

         Oberbürgermeister 
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